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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

ECU (')

16 . September 1997

(97/C 281 /01 )

Betrag in nationaler Währung für eine Einheit :
Belgischer und Finnmark 5,88872
Luxemburgischer Franken 40,5521 Schwedische Krone 8,50691
Dänische Krone 7,48245 pfund Ster|; 0,694941
Deutsche Mark 1,96531 US-Dollar 1,10753
Griechische Drachme 310,263 Kanadischer Dollar 1,54234
Spanische Peseta 165,863 Japanischer Yen 133,546
Französischer * Franken 6,60141 Schweizer Franken 1,61278
Irisches Pfund 0,740969 Norwegische Krone 8,12537
Italienische Lira 1916,46 Isländische Krone 78,9224
Holländischer Gulden 2,21295 Australischer Dollar 1,54316
Österreichischer Schilling 13,8319 Neuseeländischer Dollar 1,74744
Portugiesischer Escudo 199,720 Südafrikanischer Rand 5,18544

Die Kommission verfügt jetzt über einen Fernschreiber mit Abrufmöglichkeit, der die Umrechnungskurse
in den wichtigsten Währungen automatisch mitteilt . Die Kurse sind börsentäglich ab 15.30 Uhr bis 13 Uhr
am folgenden Tag abrufbar.
Dabei ist in folgender Weise zu verfahren :
— Fernschreib-Nr . 23789 in Brüssel wählen ;
— eigene Fernschreib-Nummer angeben ;
— den Code „cccc" eingeben, der den Abruf der Umrechnungskurse des Ecu auslöst ;
— den Ablauf der Übertragung nicht unterbrechen ; das Ende der Mitteilung wird automatisch durch den

Code „ffff" angezeigt.
Vermerk : Außerdem verfügt die Kommission über Fernkopierer mit Abrufmöglichkeit (unter Nr. 296 10 97

und Nr. 296 60 11 ), über die die jeweils relevanten Daten zur Berechnung der im Rahmen der
gemeinsamen Agrarpolitik anwendbaren Umrechnungskurse täglich abgefragt werden können.

(') Verordnung (EWG) Nr. 3180/78 des Rates vom 18 . Dezember 1978 (ABl . L 379 vom 30 . 12 . 1978 ,
S. 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1971 /89 (ABl . L 189 vom 4 . 7 . 1989 ,
S. 1 ).
Beschluß 80/ 1184/EWG des Rates vom 18 . Dezember 1980 (Abkommen von Lome) (ABl . L 349 vom
23 . 12 . 1980, S. 34).
Entscheidung Nr. 3334/80/EGKS der Kommission vom 19 . Dezember 1980 (ABl . L 349 vom 23 . 12 .
1980, S. 27).
Haushaltsordnung vom 16. Dezember 1980 betreffend den allgemeinen Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften (ABl . L 345 vom 20. 12 . 1980, S. 23 ).
Verordnung (EWG) Nr. 3308/80 des Rates vom 16. Dezember 1980 (ABl . L 345 vom 20. 12 . 1980,
S. 1 .

Entscheidung des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank vom 13 . Mai 1981 (ABl .
L 311 vom 30. 10 . 1981 , S. 1 ).
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Informationsverfahren — Technische Vorschriften

(97/C 281 /02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

— Richtlinie 83/ 189/EWG des Rates vom 28 . März 1983 über ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften

(ABl . L 109 vom 26 . 4 . 1983 , S. 8 );

— Richtlinie 88/ 182/EWG des Rates vom 22. März 1988 zur Änderung der Richtlinie
83/ 189/EWG

(ABl . L 81 vom 26 . 3 . 1988 , S. 75 );

— Richtlinie 94/ 10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23 . März 1994 zur
zweiten wesentlichen Änderung der Richtlinie 83/ 189/EWG
(ABl . L 100 vom 19 . 4 . 1994, S. 30 ).

Der Kommission übermittelte einzelstaatliche Entwürfe von technischen Vorschriften :

Bezugsangaben O Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen
Status quo (2 )

97/375/DK Bekanntmachung Nr. NN des Umwelt- und Energieministeriums vom . . . „Bekanntma
chung über die umweltspezifische Zulassung von Schnellfährverbindungen" mit zugehö
rigem Leitfaden (Anlage 1 )

16 . 10 1997

97/437/NL Köderarten für Angelschnüre 3 . 11 . 1997

97 /438 /NL Freistellungsregelung für die Muschel- und Austernfischerei 3 . 11 . 1997

97 /439/NL Erlaßentwurf, der den Exportüberwachungserlaß 1957 (Milch- und Molkereiprodukte)
zurücknimmt

5 . 11 . 1997

97/440 /NL Regelungsentwurf des Innenministers . . . 1997 in bezug auf die Ausstellung von Reisedo
kumenten durch die Bürgermeister (Regelung über aie Ausstellung von Pässen in den
Niederlanden von 1995); einschließlich
— Anhang 1 : Dokument über Druckerspezifikationen vom ... 1997

(RDB97/U613-RD);
— Anhang 2 : Rundschreiben über Drucker an die Behörden, die Pässe ausstellen, vom

. . . 1997 (RDB97/U6 14-RD)

5 . 11 . 1997

97/44 1 /NL Regelungsentwurf des Innenministers . . . 1997 in bezug auf die Ausstellung von Reisedo
kumenten durch den Minister für auswärtige Angelegenheiten (Regelung über die Aus
stellung von Pässen in den Niederlanden von 1995); einschließlich
— Anhang 1 : Dokument über Druckerspezifikationen vom . . . 1997

(RDB97/U6 1 3-RD);
— Anhang 2 : Rundschreiben über Drucker an die Behörden, die Pässe ausstellen, vom

. . . 1997 (RDB97/U614-RD)

5 . 11 . 1997

97/442/NL Regelungsentwurf des Innenministers . . . 1997 in bezug auf die Ausstellung von Behelfs
dokumenten sowie die Ausstellung von Behelfsverlängerungen durch die königliche Mili
tärpolizei (Koninklijke Marechaussee) (Regelung über die Ausstellung von Pässen durch
die königliche Militärpolizei von 1995); einschließlich
— Anhang 1 : Dokument über Druckerspezifikationen vom . . . 1997

(RDB97/U613-RD);
— Anhang 2 : Rundschreiben über Drucker an die Behörden, die Pässe ausstellen, vom
... 1997 (RDB97/U6 1 4-RD)

5 . 11 . 1997

97/443/NL 1994 Vogelerlaß 3 . 11 . 1997

97/444 /NL Regelung bezüglich Maßnahmen, um die Übertragung von Infektionen zu verhindern 3 . 11 . 1997

97 /445 /NL Regelung über Sportgewehre und Munition 3 . 11 . 1997

97 /446 /NL Regelung über Schlachtung, Wiegen und Klassifizierung von Schlachtvieh 1994 3 . 11 . 1997

97/447/NL Erlaß über Viehfuttermittel 1992 3 . 11 . 1997
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Bezugsangaben (') Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen
Status quo (2 )

97/448 /NL Erlaß über Viehfuttermittel — Selbstkontrollen und Kontrollen bezüglich der Einhaltung
guter Herstellungspraktiken (GMP) 1992

3 . 11 . 1997

97/449/1 Vorschriften für die Behandlung von speziellem vorverpackten Brot mit Ethylalkohol 3 . 11 . 1997

97/450/NL Erlaß vom . . . 1997 in bezug auf genauere Vorschriften für die Mittel zur Durchführung
des Artikels 28 Absatz 1 des Gesetzes über den Seeverkehr (Erlaß über Atemalkoholkon
trollen für die Binnenschiffahrt)

3 . 11 . 1997

(') Jahr, Registriernummer, Staat .
( 2 ) Zeitraum, in dem der Entwurf nicht verabschiedet werden kann .
( 5 ) Keine Stillhaltefrist, da die Kommission die Begründung der Dringlichkeit anerkannt hat.
(') Keine Stillhaltefrist, da es sich um technische Spezifikationen bzw. sonstige mit steuerlichen oder finanziellen Maßnahmen verbundene Vorschriften

(Artikel 1 Nummer 9 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Richtlinie 83 / 189/EWG) handelt .
( s ) Informationsverfahren abgeschlossen .

Die Kommission möchte auf das Urteil „CIA Security" verweisen, das am 30 . April 1996 in der
Rechtssache C- 194/94 erging. Nach Auffassung des Gerichtshofs sind die Artikel 8 und 9 der
Richtlinie 83/ 189/EWG so auszulegen, daß Dritte sich vor nationalen Gerichten auf diese
Artikel berufen können ; es obliegt dann den nationalen Gerichten, sich zu weigern , die
Anwendung einer einzelstaatlichen technischen Vorschrift zu erzwingen, die nicht gemäß der
Richtlinie notifiziert wurde .

Dieses Urteil bestätigt die Mitteilung der Kommission vom 1 . Oktober 1986 (ABl . C 245 vom
1 . 10. 1986, S. 4).

Die Mißachtung der Verpflichtung zur Notifizierung führt damit zur Unanwendbarkeit der
betreffenden technischen Vorschriften, die somit gegenüber Dritten nicht durchsetzbar sind.

Informationen über diese Mitteilung sind bei den einzelstaatlichen Diensten erhältlich, deren
Liste im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 324 vom 30 . Oktober 1996 veröffentlicht
wurde .
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Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten nach Artikel 93 Absatz 1 EG-Vertrag zur
Anwendung der Artikel 92 und 93 EG-Vertrag auf die kurzfristige Exportkreditversicherung

(97/C 281 /03 )

(Text von Bedeutung für den EWR)

Handelsbestimmungen des Vertrags sowie in der
OECD und der WTO erzielt .

1.3 . Obgleich die Kommission bisher Abstand davon ge
nommen hat, ihre Befugnisse im Bereich der Kon
trolle staatlicher Beihilfen auf dem Gebiet der Ex
portkredite und der Exportkreditversicherung aus
zuüben, haben die Arbeiten der Arbeitsgruppe
„Ausfuhrkredite" des Rates (4 ) und die Rechtsstrei
tigkeiten vor dem Gerichtshof der Europäischen Ge
meinschaften (5 ) gezeigt, daß zumindest im Bereich
der kurzfristigen Exportkreditversicherung die tat
sächlichen bzw. möglichen Wettbewerbsverzerrun
gen in der Gemeinschaft ein Handeln der Kommis
sion auf der Grundlage der Vorschriften über staat
liche Beihilfen rechtfertigen können, ohne daß Fort
schritte in anderen Bereichen abgewartet werden .
Die Wettbewerbsverzerrungen können nicht nur
zwischen Exporteuren in den verschiedenen Mit
gliedstaaten bei ihrem Handel innerhalb und außer
halb der Gemeinschaft auftreten , sondern auch zwi
schen Exportkreditversicherern, die ihre Dienstlei
stungen in der Gemeinschaft anbieten .

1 . Einleitung

1.1 . Die Mitgliedstaaten stellen umfangreiche öffentliche
Mittel zur Unterstützung ihrer Industrie zur Verfü
gung . Von den Gesamtbeihilfen, die die Mitglied
staaten von 1992 bis 1994 ihrer verarbeitenden In
dustrie gewährt haben, wurden rund 7 % für die
Unterstützung der Ausfuhren eingesetzt, vor allem
in Form günstiger Bedingungen für Exportkredite
und Exportkreditversicherungsgeschäfte (').

1.2 . Exportbeihilfen beeinträchtigen unmittelbar den
Wettbewerb zwischen den auf dem Markt konkur
rierenden potentiellen Lieferanten von Waren und
Dienstleistungen . In Anerkennung der schädigenden
Auswirkungen hat die Kommission als Hüterin des
Wettbewerbs im Rahmen des EG-Vertrags Export
beihilfen im innergemeinschaftlichen Handel stets
streng verurteilt (2 ). Wenngleich jedoch die Beihilfen
der Mitgliedstaaten für ihre Ausfuhren in Drittlän
der ebenfalls den Wettbewerb innerhalb der Ge
meinschaft beeinträchtigen können (3 ), ist die Kom
mission auf der Grundlage der Vorschriften über
staatliche Beihilfen des EG-Vertrags, d . h . der Arti
kel 92 , 93 und 94, nicht systematisch gegen diese
Tätigkeiten vorgegangen . Dies hat mehrere Gründe :
Erstens finden die Bestimmungen des EG-Vertrags
über den Außenhandel, d.h . die Artikel 112 und
113 , zum Teil auf diesen Bereich Anwendung, und
Artikel 112 sieht in der Tat die Vereinheitlichung
der Ausfuhrbeihilfen vor. Zweitens wird nicht nur
der Wettbewerb in der Gemeinschaft durch Beihil
fen für Ausfuhren außerhalb der Gemeinschaft be
einträchtigt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit
der Exporteure der Gemeinschaft gegenüber der der
Handelspartner der Gemeinschaft, die ähnliche Bei
hilfen vergeben . Schließlich wurden Fortschritte bei
der Kontrolle der Beihilfen auf der Grundlage der

1.4 . Zweck dieser Mitteilung ist es , die Wettbewerbsver
fälschungen aufgrund staatlicher Beihilfen in dem
Bereich des Exportkreditversicherungsgeschäfts zu
beseitigen, in dem staatliche oder staatlich unter
stützte Exportkreditversicherer und private Export
kreditversicherer miteinander im Wettbewerb ste
hen. Dieser kommerzielle Bereich der Exportkredit
versicherung umfaßt die Versicherung kurzfristiger
Exportkreditrisiken beim Handel in der Gemein
schaft und mit zahlreichen Ländern außerhalb der
Gemeinschaft . Die genannten Risiken werden als
„Marktrisiken" bezeichnet und in Abschnitt 2 defi
niert . Die Definition umfaßt jetzt nur sogenannte
„wirtschaftliche" Risiken im Gegensatz zu „politi
schen" Risiken beim Handel innerhalb der Gemein
schaft und mit den meisten , im Anhang aufgeführ
ten OECD-Ländern . Wenngleich die Mitgliedstaa
ten im Vorgriff auf die in der Gemeinschaft getrof
fenen Maßnahmen erhebliche Bemühungen zur Ab
schaffung der Beihilfen im kommerziellen Export
kreditversicherungssektor unternommen haben, er

(') Quelle : Fünfter Bericht über staatliche Beihilfen in der Eu
ropäischen Gemeinschaft, EG-Kommission, 1997, S. 20. Seit
1992 geht diese Zahl durch die im Vorschlagspaket für Hel
sinki vereinbarte Einschränkung der Exportkreditförderung
zurück.

(2 ) In ihrem Siebenten Bericht über die Wettbewerbspolitik
( 1977) stellte die Kommission in Ziffer 242 fest, daß Export
beihilfen im innergemeinschaftlichen Handel „keine der
Ausnahmevorschriften für sich beanspruchen können, wobei
es weder auf Intensität oder Form noch auf die Gründe oder
Zielsetzungen der Beihilfen ankommt".

(3 ) Siehe Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemein
schaften vom 21 . März 1990 in der Rechtssache C- 142/ 87
Belgien/Kommission , Slg . 1990 , S. 1-959 . Vgl . auch Urteil
vom 9. August 1994 in der Rechtssache C-44/93, Assurances
de Credit/OND und Belgien, Slg . 1994 , S. 1-3829 , Rand
nummer 30 .

( ) „L'assurance crédit et le marché unique 1992 (court
terme)", der Koordinierungsgruppe vorgelegter Bericht ; Be
richterstatter : Ph. Callut.

( 5 ) Siehe Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 18 . April 1991 in der Rechtssache C-63/89,
Assurances du Credit und Cobac/Rat und Kommission, Slg.
1991 , S. 1-1799 , und in der Rechtssache C-44/93 , siehe Fuß
note 3 .
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ditversicherern im Wettbewerb stehen, die nicht sol
che Bindungen an den Staat haben . Bei den betref
fenden „offiziellen" Exportkreditversicherungsan
stalten kann es sich um Behörden, im staatlichen
Besitz oder unter staatlicher Kontrolle befindliche
Unternehmen oder ganz im privaten Besitz und un
ter privater Kontrolle stehende Unternehmen han
deln . Für diese Mitteilung werden die genannten
Anstalten als „staatliche oder staatlich unterstützte
Exportkreditversicherer" bezeichnet . Ebenso wie die
„offiziellen" Anstalten, die sowohl im mittel- und
langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich tätig
sind, werden auch einige im privaten Besitz befindli
che und privat kontrollierte Exportkreditversicherer,
die nur kurzfristige Versicherungsverträge anbieten,
möglicherweise von ihren Regierungen durch Ga
rantien oder gleichwertige Rückversicherungsverein
barungen für einige ihrer Geschäftsbereiche unter
stützt . Auch diese Versicherer müssen als „staatliche
oder staatlich unterstützte" Unternehmen eingestuft
werden . Die hauptsächlich oder ausschließlich kurz
fristige Geschäfte betreibenden Exportkreditver
sicherer, die nicht für Rechnung des Staates oder
mit dessen Garantie (7 ) arbeiten, werden dagegen als
„private Exportkreditversicherer" bezeichnet .

fordert der Binnenmarkt Sicherheitsvorkehrungen,
damit die gleichen Bedingungen unter allen Um
ständen gewährleistet werden .

Die vorliegende Mitteilung befaßt sich nicht mit der
Versicherung mittel- und langfristiger Exportkredit
risiken , bei denen es sich zur Zeit weitgehend nicht
um Marktrisiken handelt. In diesem Bereich spre
chen die Faktoren, die die Kommission veranlaßt
haben, von einer ausgedehnten Ausübung ihrer Be
fugnisse zur Kontrolle staatlicher Beihilfen abzuse
hen, weiterhin gegen ein solches Vorgehen . Statt
dessen bemüht man sich, die Bestimmungen für die
Exportkreditversicherung, die Entgelte und die län
derbezogene Deckungspolitik unter angemessener
Berücksichtigung der Programme in Drittländern zu
vereinheitlichen, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Exporteure der Gemeinschaft nicht zu beeinträchti
gen .

1.5 . In Abschnitt 2 der Mitteilung wird der Aufbau des
Exportkreditversicherungsmarktes beschrieben und
zwischen dem kommerziellen bzw. Marktbereich, in
dem private Versicherer tätig sind und der unter
diese Mitteilung fällt, und dem Nicht-Marktbereich
unterschieden. In Abschnitt 3 werden die wichtig
sten Faktoren aufgelistet, die den Wettbewerb zwi
schen privaten und staatlichen oder staatlich unter
stützten Exportkreditversicherern verfälschen kön
nen und erläutert, warum und inwieweit die staatli
che Beihilfen betreffenden Artikel des EG-Vertrags
Anwendung finden. In Abschnitt 4 schließlich er
klärt die Kommission, welche Maßnahmen sie für
notwendig hält, um zu gewährleisten , daß verblei
bende staatliche Beihilfen der in Abschnitt 3 ge
nannten Art aus dem Marktbereich beseitigt werden
und fordert die Mitgliedstaaten nach Artikel 93 Ab
satz 1 EG-Vertrag auf, erforderlichenfalls die ge
nannten Maßnahmen zu treffen .

Aus dem Bericht ging hervor, daß den staatlichen
oder staatlich unterstützten Exportkreditversiche
rern , soweit diese für Rechnung des Staates oder
mit dessen Garantie in Teilen des kurzfristigen Ver
sicherungsmarktes arbeiten und dort im Wettbewerb
mit privaten Versicherern stehen, bestimmte finan
zielle Vorteile gewährt werden, die den Wettbewerb
gegenüber privaten Versicherern verfälschen kön
nen . In keinem Land haben laut Bericht die staat
lichen oder staatlich unterstützten Exportkreditver
sicherer ein Monopol für die kurzfristige Versiche
rungstätigkeit .

Einer der in dem Bericht behandelten schwierigsten
Bereiche war die Bereitstellung der direkten oder in
direkten Rückversicherung durch den Staat. In dem
Bericht wurden Rückversicherungsvereinbarungen
mit einer 100%igen Deckung ermittelt, die Garan
tien, wie bei einer Beihilfe, entsprechen . Jetzt geht
man davon aus , daß Rückversicherungsleistungen,
bei denen sich der Staat nur an einem Rückversiche
rungsvertrag des privaten Sektors beteiligt oder die
sen ergänzt, den begünstigten Versicherern ebenfalls
einen Vorteil gegenüber privaten Versicherern, die
diese Deckung nicht erhalten, einräumen und damit
den Wettbewerb verfälschen können .

2 . Marktbereiche und Nicht-Marktbereiche der kurzfristi
gen Exportkreditversicherung

2.1 . Der Bericht der Arbeitsgruppe „Ausfuhrkredite" des
Rates, im folgenden „der Bericht", Beschwerden
privater Exportkreditversicherer und die Rechtssa
chen beim Gerichtshof der Europäischen Gemein
schaften haben gezeigt, daß in einigen Mitgliedstaa
ten die gleichen „offiziellen" Exportkreditversiche
rungsanstalten, die die mittel- und langfristigen Ri
siken der Exporteure für Rechnung des Staates oder
mit staatlicher Garantie (6) versichern, auch in Tei
len des kurzfristigen Exportkreditversicherungs
marktes für Rechnung des Staates oder mit dessen
Garantie operieren , wo sie mit privaten Exportkre 2.2 . Trotz der jüngsten Verbesserungen — die staat

lichen oder staatlich unterstützten Exportkreditver
sicherer vergeben ihre kurzfristigen Geschäfte in
zunehmendem Maß an andere Unternehmen oder(') In einigen Fällen, wie in den Niederlanden, werden die

mittel- und langfristigen Geschäfte nicht im Rahmen einer
Garantie durchgeführt, sondern nach einer umfassenden
Rückversicherungsvereinbarung mit der Regierung C) oder mit gleichwertigen Rückversicherungsvereinbarungen
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führen eine getrennte Rechnungslegung ein —
wurde bereits festgestellt, daß weiterhin Maßnah
men erforderlich sind, um die gewünschten gleichen
Bedingungen zu schaffen. Zunächst ist der Bereich
zu ermitteln, in dem ein Wettbewerbsmarkt besteht.
Der Bericht legte als entscheidendes Kriterium zur
Ermittlung des Marktbereichs die Frage zugrunde,
ob die private Rückversicherung generell und nicht
nur in Einzelfällen zur Verfügung steht oder nicht.
Es wurde festgestellt, daß die Frage im allgemeinen
für wirtschaftliche Risiken privater Kunden zu beja
hen ist, daß bei politischen Risiken (einschließlich
Risiken öffentlicher Käufer, Währungstransferrisi
ken und nichtkommerzielle Katastrophenrisiken) die
verfügbare Kapazität jedoch bisher unangemessen
war, um den Versicherungsschutz für solche Risiken
eindeutig als Markttätigkeit anzusehen. Auf der
Grundlage einer Prüfung des privaten Rückversiche
rungsmarktes anhand der drei Kriterien Dauer, Be
legenheit und Art der versicherten Risiken wurden
in dem Bericht die „marktfähigen Risiken" als wirt
schaftliche Risiken mit einer Risikodauer von ge
wöhnlich höchstens drei Jahren bei weltweiten Aus
fuhren angesehen .

licher Schuldner (8 ), die in den im Anhang aufge
führten Ländern niedergelassen sind . Bei diesen Ri
siken beträgt die Höchstrisikodauer (d . h . Fabrikati
onsdauer zuzüglich Kreditlaufzeit mit normalem
Ausgangspunkt entsprechend dem Berner Verband
und üblichen Kreditbedingungen) weniger als zwei
Jahre .

Alle anderen Risiken (d . h . politische Risiken, Kata
strophenrisiken (9) und wirtschaftliche Risiken in be
zug auf öffentliche Käufer und Länder, die nicht im
Anhang aufgeführt sind) werden als noch nicht
marktfähige Risiken angesehen .

„Wirtschaftliche Risiken" werden für diese Mittei
lung wie folgt definiert :

— willkürlicher Rücktritt eines Schuldners vom
Vertrag, d . h . jede willkürliche Entscheidung ei
nes privaten Schuldners, den Vertrag ohne
rechtmäßigen Grund zu unterbrechen oder zu
beenden ;

— willkürliche und rechtlich unbegründete Verwei
gerung der Annahme der unter den Vertrag fal
lenden Waren durch den privaten Schuldner ;

— Zahlungsunfähigkeit des privaten Schuldners
oder seines Garanten ;

— Nichtbegleichung einer vertraglich begründeten
Schuld durch den privaten Schuldner oder sei
nen Garanten, d. h . andauernder Zahlungsver
zug .

2.6 . Die Kapazität des privaten Rückversicherungsmark
tes schwankt. Das bedeutet, daß die Definition der
marktfähigen Risiken nicht unveränderlich ist und
im Lauf der Zeit angepaßt werden kann, um z. B.
möglicherweise auf politische Risiken ausgedehnt zu
werden . Die Kommission wird die Definition des
halb in regelmäßigen Abständen (mindestens einmal
pro Jahr) überprüfen und die Mitgliedstaaten und
sonstige Betroffene im Hinblick auf diese Überprü
fung konsultieren (10 ). Soweit erforderlich wird bei

2.3 . Aus den anschließend von den Mitgliedstaaten,
Wirtschaftsvereinigungen und Versicherern einge
gangenen Stellungnahmen ging hervor, daß die ge
nannte Definition generell zu weit gefaßt war. In
den meisten Stellungnahmen wurde insofern mit
dem Bericht übereingestimmt, daß politische Risiken
aufgrund der geringen Größe des privaten Rückver
sicherungsmarktes ausgenommen werden sollen,
und der Vorzug wurde einer Höchstrisikodauer von
zwei Jahren für wirtschaftliche Risiken eingeräumt.
Es erschien auch sehr schwierig, auf dem privaten
Markt die wirtschaftlichen Risiken des andauernden
Zahlungsverzugs in bezug auf Nicht-OECD-Länder
rückzuversichern .

2.4 . Aufgrund der engen Beziehungen zwischen dem an
dauernden Zahlungsverzug und der Zahlungsunfä
higkeit — die Risiken des andauernden Zahlungs
verzugs sind geeignet, zur Zahlungsunfähigkeit zu
werden — und der sich daraus ergebenden Notwen
digkeit, beide Risiken in die gleiche Kategorie ein
zustufen (marktfähige oder nichtmarktfähige Risi
ken) ist es nach dem Vorsichtsprinzip angezeigt, alle
wirtschaftlichen Risiken in bezug auf Nicht-OECD
Länder zum jetzigen Zeitpunkt von der Definition
der marktfähigen Risiken und dem Anwendungsbe
reich dieser Mitteilung auszunehmen. Schließlich ist
es offenbar zur Zeit noch schwierig , die private
Rückversicherung wirtschaftlicher Risiken in einigen
OECD-Ländern zu erlangen.

(') oder nichtöffentlicher Garanten. Ein öffentlicher Schuldner
oder Garant ist ein Schuldner bzw. Garant, der in irgendei
ner Form die öffentliche Hand selbst vertritt (Staat, Ge
bietskörperschaften) und weder gerichtlich noch verwal
tungstechnisch für zahlungsunfähig erklärt werden kann.
Für diese Mitteilung werden in staatlichem Besitz befindli
che oder vom Staat kontrollierte Unternehmen, die in den
im Anhang aufgeführten Länder (Länder mit marktfähigen
Risiken) niedergelassen sind und den gewöhnlichen gesell
schaftsrechtlichen Bestimmungen unterliegen, als nichtöf
fentliche Schuldner/Garanten angesehen.

(') D. h . Krieg, Revolution, Naturkatastrophen, nukleare Un
fälle usw.; nicht die sogenannten „wirtschaftlichen Kata
strophenrisiken" (katastrophale Schadenanhäufungen in be
zug auf einzelne Käufer oder Länder), die durch die Scha
denexzedenten-Rückversicherung gedeckt werden können
und wirtschaftliche Risiken sind.

( l0 ) Unter anderem wird die Kommission den Rat (z. B. seine
Arbeitsgruppe „Ausfuhrkredite") um Hilfe bitten .

2.5 . Aufgrund der vorgenannten Erwägungen werden
„marktfähige Risiken" für diese Mitteilung wie
folgt definiert : wirtschaftliche Risiken nichtöffent
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der Änderung der Definition der Anwendungsbe
reich der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über
die Exportkreditversicherung zu berücksichtigen
sein, um jegliche Kollision oder Rechtsunsicherheit
zu vermeiden .

3 . Faktoren, die den Wettbewerb zwischen privaten und
staatlichen oder staatlich unterstützten Ausfuhrkredit
versicherern verfälschen

cherer zur Versicherung kurzfristiger wirtschaft
licher Risiken über eine bestimmte Höhe von Ei
genmitteln (Solvabilitätsspanne einschließlich
Garantiefonds) und versicherungstechnische
Rückstellungen (insbesondere Schwankungs
rückstellung) verfügen und eine Zulassung ge
mäß Artikel 6 ff. der Richtlinie 73/239/EWG
erhalten haben müssen ;

— Befreiung von üblicherweise zu zahlenden Steu
ern (z. B. Körperschaftssteuern und auf Versi
cherungspolicen erhobene Steuern);

— Bereitstellung von Beihilfen oder Kapital durch
den Staat . Hierbei sollte der Grundsatz einge
halten werden, daß es sich bei den Kapitalzufüh
rungen um staatliche Beihilfen handelt, es sei
denn, die Investitionstätigkeit des Staates ist mit
der privater Investoren vergleichbar ( 15 ). Bereit
stellung von Sachleistungen durch den Staat, wie
Zugang zu den und Nutzung der staatlichen In
frastrukturen, Einrichtungen oder privilegierten
Daten (z . B. die Einschaltung von Botschaften
zur Einholung von Informationen über Schuld
ner) zu Bedingungen, aus denen ihre Kosten
nicht ersichtlich sind und Rückversicherung
durch den Staat, entweder direkt oder indirekt
über einen anderen staatlichen oder staatlich un
terstützten Exportkreditversicherer, zu günstige
ren Bedingungen als gewöhnlich auf dem priva
ten Rückversicherungsmarkt, was entweder dazu
führt, daß die Rückversicherung unter Preis an
geboten wird oder zur künstlichen Schaffung
von Kapazitäten, die auf dem privaten Markt
nicht zur Verfügung stehen würden .

3.1 . Nachfolgende Faktoren können den Wettbewerb
zugunsten staatlicher oder staatlich unterstützter
Exportkreditversicherer, die marktfähige Risiken
versichern, verfälschen (").

— eine rechtliche oder tatsächliche Kredit- und
Verlustgarantie des Staates . Durch derartige Ga
rantien können die Versicherer Kredite zu unter
dem Marktzins liegenden Sätzen aufnehmen
bzw. überhaupt Kredite aufnehmen. Darüber
hinaus erübrigt sich durch diese Garantien die
Notwendigkeit für die Versicherer, sich auf dem
privaten Markt rückzuversichern ;

— jegliche Unterschiede bei den Verpflichtungen
— gegenüber privaten Versicherern — zur Bei
behaltung angemessener Rückstellungen . Es ist
darauf hinzuweisen , daß man bei Änderung der
Richtlinie 73/239/EWG (12 ) durch die Richtlinie
87/343/EWG (1J ) übereinkam, daß die Aus
klammerung von Ausfuhrkeditversicherungsge
schäften für Rechnung des Staates oder mit
staatlicher Garantie (Artikel 2 Absatz 2 Buch
stabe d) der ursprünglichen Richtlinie) nicht für
Geschäfte im Bereich der kurzfristigen wirt
schaftlichen Risiken galt, die staatliche oder
staatlich unterstützte Ausfuhrkreditversicherer
für eigene Rechnung durchführten und die nicht
staatlich garantiert waren (14 ). Dies bedeutet,
daß staatliche oder staatlich unterstützte Versi

3.2 . Durch die in Nummer 3.1 aufgeführten Maßnah
men erhalten die begünstigten Exportkreditversiche
rungsunternehmen einen finanziellen Vorteil gegen
über anderen Exportkreditversicherern bzw. können
diesen erhalten . Solche bestimmten Unternehmen
gewährten finanziellen Vorteile verfälschen den
Wettbewerb und stellen staatliche Beihilfen gemäß
Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag dar.

Artikel 92 Absatz 1 findet auf alle Maßnahmen An
wendung, mit denen bestimmten Unternehmen oder
Erzeugnissen finanzielle oder wirtschaftliche Vor
teile gewährt werden, die die öffentlichen Mittel tat
sächlich oder möglicherweise belasten oder einen
Verlust für sie bedeuten und bei denen von den be
treffenden Empfängern nichts oder wenig verlangt
wird, soweit derartige Maßnahmen den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen und

(u ) Koppelt ein staatlicher oder staatlich unterstützter Export
kreaitversicherer die Versicherung von nichtmarktfähigen
Risiken an die Übernahme von marktfähigen Risiken, so
kann dies gegen Artikel 86 EG-Vertrag verstoßen. Ein sol
ches Vorgehen kann sowohl von der Kommission verfolgt
als auch vor die Gerichte und die nationalen Wettbewerbs
behörden gebracht werden .

( 12 ) Erste Richtlinie 73/239/EWG des Rates vom 24. Juli 1973
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit
der Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversiche
rung) (ABl . L 228 vom 16 . 8 . 1973 , S. 3 ).

(") Richtlinie 87/343/EWG des Rates vom 22 . Juni 1987 zur
Änderung hinsichtlich der Kreditversicherung und der Kau
tionsversicherung der Ersten Richtlinie 73/239/EWG zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der
Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebensversicherung)
(ABl . L 185 vom 4 . 7 . 1987, S. 72 ).

(u) Siehe Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-63/89,
Fußnote 5 , Randnummer 22 .

( 15 ) Siehe Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten
über die Beteiligung der öffentlichen Hand am Kapital von
Unternehmen (Bulletin EG 9-1984) sowie Mitteilung der
Kommission über die Anwendung der Artikel 92 und 93
EG-Vertrag über öffentliche Unternehmen in der verarbei
tenden Industrie (ABl . C 307 vom 13 . 11 . 1993 , S. 3 ).
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durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfäl
schen oder zu verfälschen drohen (u). Die in Num
mer 3.1 aufgeführten finanziellen Vorteile in bezug
auf marktfähige Risiken gemäß der Definition in
Nummer 2.5 beeinträchtigen den innergemeinschaft
lichen Handel mit Dienstleistungen . Darüber hinaus
führen sie zu einem unterschiedlichen Versiche
rungsschutz für marktfähige Risiken in verschiede
nen Mitgliedstaaten und verfälschen hierdurch den
Wettbewerb zwischen den Unternehmen der einzel
nen Mitgliedstaaten und haben Nebenwirkungen
auf den innergemeinschaftlichen Handel, unabhän
gig davon, ob innergemeinschaftliche Ausfuhren
oder Ausfuhren nach Drittländern betroffen
sind ( 17 )- Die in Artikel 92 EG-Vertrag vorgesehe
nen Ausnahmeregelungen gelten nicht bei Beihilfen
für die Versicherung von marktfähigen Risiken . Die
wettbewerbsverfälschenden Auswirkungen solcher
Beihilfen in der Gemeinschaft überwiegen mögliche
nationale oder gemeinschaftliche Interessen an der
Unterstützung der Ausfuhren .

sache C-44/93 ging der Gerichtshof davon aus, daß
die betreffenden Vorteile staatliche Beihilfen dar
stellen und bestätigte, daß die Kommission Maß
nahmen treffen kann, um ihre Rücknahme zu ge
währleisten (1V).

4 . Erforderliche Maßnahmen zur Beseitigung von Wett
bewerbsverfalschungen bei der kurzfristigen Export
kreditversicherung in bezug auf marktfähige Risiken

4.1 . Die in Nummer 3.1 genannten Arten von staatlichen
Beihilfen, die staatliche oder staatlich unterstützte
Exportkreditversicherer für die in Nummer 2.5 defi
nierten marktfähigen Risiken erhalten, können den
Wettbewerb verfälschen und deshalb für eine Frei
stellung im Rahmen der Vorschriften des EG-Ver
trags über staatliche Beihilfen nicht in Betracht
kommen .

4.2 . Die Mitgliedstaaten werden deshalb nach Artikel 93
Absatz 1 EG-Vertrag ersucht, ihre Exportversiche
rungssysteme für marktfähige Risiken erforder
lichenfalls so zu ändern, daß die Gewährung der
nachstehend aufgeführten Arten staatlicher Beihilfen
zugunsten von staatlichen oder staatlich unterstütz
ten Exportkreditversicherern in bezug auf die ge
nannten Risiken innerhalb von einem Jahr nach der
Veröffentlichung dieser Mitteilung abläuft :

Die vorgenannte Haltung wurde von dem Urteil des
Gerichtshofs in der Rechtssache C-63/89, das un
mittelbar das in dieser Mitteilung angesprochene
Thema betrifft, bestätigt . Der Gerichtshof stellte
fest, daß, obgleich die Richtlinie über die teilweise
Harmonisierung der Schwankungsrückstellungen
der Versicherungsunternehmen, die die für Rech
nung des Staates getätigten oder mit dessen Garan
tie abgeschlossenen Ausfuhrkreditversicherungsge
schäfte ausnahm, nicht unrechtmäßig war, Faktoren
der Wettbewerbsverfälschung zwischen privaten und
staatlichen oder staatlich unterstützten Exportkre
ditversicherern „eventuell das Einlegen von Rechts
mitteln rechtfertigen, die es ermöglichen, die Verlet
zung dieser Vorschriften (d . h . Artikel 92 EG-Ver
trag) zu ahnden" (18 ). In ihrem Urteil in der Rechts

a) Staatliche Garantien für Kredite oder Verluste ;

b ) Freistellung von der Forderung zur Bildung an
gemessener Rückstellungen und den weiteren, in
Nummer 3.1 zweiter Gedankenstrich aufgeführ
ten Anforderungen ;

c ) Vergünstigung oder Befreiung von den üblicher
weise zu zahlenden Steuern oder ähnlichen Bela
stungen ;

d ) Gewährung einer Beihilfe oder Bereitstellung von
Kapital oder anderen Finanzierungsformen unter
Umständen, bei denen ein unter normalen wirt
schaftlichen Bedingungen handelnder privater
Kapitalgeber nicht in das Unternehmen investie
ren würde oder die für einen privaten Kapitalge
ber nicht annehmbar wären ;

e ) Bereitstellung von Sachleistungen durch den
Staat, wie Zugang zu den und Nutzung der
staatlichen Infrastrukturen, Einrichtungen oder
privilegierten Daten (z. B. die Einschaltung von
Botschaften zur Einholung von Informationen
über Schuldner), zu Bedingungen, aus denen ihre
Kosten nicht ersichtlich sind und

( 16 ) Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 23 . Februar 1961 in der
Rechtssache 30/59 (Steenkolenmijnen/Hohe Behörde),
EuGH Slg . 1961 , S. 1 , Randnummer 19 ; Urteil vom 2 . Juli
1974 in der Rechtssache 173/73 (Italien/Kommission),
EuGH Slg . 1974, S. 709 ff.; Urteil vom 17 . September 1980
in der Rechtssache 730/79 (Philip Morris/Kommission),
EuGH Slg. 1980, S. 2671 ff.

(17 ) In dem Urteil in der Rechtssache C-142/87 (Belgien/Kom
mission, siehe Fußnote 3 ) stellte der Gerichtshof fest, daß
nicht nur Beihilfen für innergemeinschaftliche Ausfuhren,
sondern auch Beihilfen für außergemeinschaftliche Ausfuh
ren den innergemeinschaftlichen Wettbewerb und Handel
beeinflussen können. Beide Geschäftsarten werden von Aus
fuhrkreditversicherern versichert, und daher können in bei
den Fällen Beihilfen Auswirkungen auf den innerge
meinschaftlichen Wettbewerb und Handel haben .

(") Urteil vom 18 . April 1991 in der Rechtssache C-63/89,
Fußnote 5 , Randnummer 24 . Generalanwalt Tesauro stellte
in einem Schlußantrag in dieser Rechtssache fest, daß im
Fall von Wettbewerb zwischen privaten und staatlichen
oder staatlich unterstützten Ausfuhrkreditversicherern
„größte Zweifel bestehen, ob die Mitgliedstaaten den öf
fentlichen Unternehmen rechtmäßig finanzielle Unterstüt
zung zukommen lassen können . Unterstützungen dieser
Art könnten mit den Vorschriften über staatliche Beihilfen
unvereinbar sein" (EuGH Sl.g 1991 , S. 1-1835 , Randnum
mer 15 ).

(' ) Urteil vom 9 . August 1994 in der Rechtssache C-44/93,
Fußnote 3 , Randnummer 34 .
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die im Namen des Versicherers getätigten Versiche
rungsgeschäfte muß der Richtlinie 91 /674/EWG
des Rates entsprechen (20 ).

Jeder Mitgliedstaat, der einem Exportkreditversiche
rer über eine Beteiligung oder sonstige Teilnahme
an privaten Rückversicherungsverträgen sowohl für
marktfähige als auch für nichtmarktfähige Risiken
RückVersicherungsschutz bietet, muß außerdem
nachweisen, daß die genannten Vereinbarungen
keine staatlichen Beihilfen im Sinne von Nummer
4.2 Buchstabe f) enthalten .

Hierzu wird die Kommission in enger Verbindung
mit den Mitgliedstaaten von der Veröffentlichung
der Mitteilung an die genannten Vereinbarungen
ständig auf der Grundlage der von den betreffenden
Mitgliedstaaten übermittelten sechsmonatlichen Be
richte kontrollieren und bis Ende 1998 eine vollstän
dige Überprüfung solcher Vereinbarungen durch
führen . Bei der Überprüfung werden alle in der
Zwischenzeit hinsichtlich des Funktionierens des
kurzfristigen Exportkreditversicherungsmarktes er
worbenen Kenntnisse und gewonnenen Erfahrungen
sowie die Maßnahmen der Mitgliedstaaten auf die
sem Gebiet auf der Grundlage der gemäß Nummer
4.5 übermittelten Berichte über die Durchführung,
der nach Nummer 4.6 durchzuführenden ersten
jährlichen Überprüfung und der notifizierten Inan
spruchnahme der Ausweichklausel gemäß Nummer
4.4 berücksichtigt. Sollte die Überprüfung ergeben,
daß die Vereinbarungen in einem Mitgliedstaat
staatliche Beihilfen enthalten, wird der Mitgliedstaat
ersucht, diesen bis spätestens Ende 1999 ein Ende
zu setzen .

4.4 . Unter den nachstehend beschriebenen Umständen
kann von dem Grundsatz abgewichen werden, daß
staatliche oder staatlich unterstützte Exportkredit
versicherer nur die Exportkreditversicherung für
marktfähige Risiken übernehmen sollten, wenn ih
nen die in Nummer 4.2 genannten finanziellen Vor
teile entzogen werden .

Aufgrund des Fehlens von Versicherungs- bzw.
Rückversicherungskapazität können private Export
kreditversicherer oder für eigene Rechnung tätige
staatliche oder staatlich unterstützte Exportkredit
versicherer möglicherweise in einigen Ländern vor
übergehend marktfähige Exportkreditrisiken nicht
übernehmen. Die genannten Risiken werden deshalb
vorübergehend als nichtmarktfähig angesehen .

Unter solchen Umständen können diese vorüberge
hend nichtmarktfähigen Risiken möglicherweise von
einem staatlichen oder staatlich unterstützten Ex
portkreditversicherer für nichtmarktfähige Risiken

f) Rückversicherung durch den Staat, entweder di
rekt oder indirekt über einen anderen staatlichen
oder staatlich unterstützten Exportkreditversiche
rer, zu günstigeren Bedingungen als gewöhnlich
auf dem privaten Rückversicherungsmarkt, was
entweder dazu führt, daß die Rückversicherung
unter Preis angeboten wird, oder zur künstlichen
Schaffung von Kapazitäten, die auf dem privaten
Markt nicht zur Verfügung stehen würden.

Bis das Ergebnis der in Nummer 4.3 angesproche
nen Überprüfung vorliegt, sind bestehende ergän
zende staatliche Rückversicherungsvereinbarungen
jedoch weiter für eine Übergangszeit zulässig, so
fern folgende Voraussetzungen erfüllt werden :

— Die staatliche Rückversicherung ist nur ein un
tergeordnetes Element des gesamten Rückversi
cherungsschutzes des Versicherungsunterneh
mens .

— Umfassen die Rückversicherungsverträge des
Versicherers marktfähige und nichtmarktfähige
Risiken und betrifft die staatliche Rückversiche
rung deshalb unausweichlich marktfähige Risi
ken, so darf die staatliche Rückversicherung für
marktfähige Risiken nicht umfangreicher sein,
als das etwaige Angebot auf dem privaten Rück
versicherungsmarkt, wenn für die genannten Ri
siken getrennt Rückversicherung in Anspruch
genommen worden wäre .

— Mit der staatlichen Rückversicherung wird dem
Versicherer nicht die Möglichkeit gegeben , Ge
schäfte einzelner Käufer über die von den betei
ligten privaten Rückversicherern gesetzten Gren
zen hinaus zu versichern.

— Die nachweislich das Risiko wiedergebende Prä
mie für staatliche Rückversicherung wird auf der
Grundlage wirtschaftlicher Markttechniken be
rechnet und entspricht, sofern ein vergleichbarer
Marktprämiensatz vorliegt, mindestens diesem
Satz .

— Die staatliche Rückversicherung für marktfähige
Risiken steht allen Kreditversicherern offen , die
in der Lage sind, die gemeinsamen Kriterien für
die Berücksichtigungsfähigkeit zu erfüllen .

4.3 . Um den in Nummer 4.2 genannten Erfordernissen
zu entsprechen, müssen staatliche oder staatlich un
terstützte Exportkreditversicherer die Versicherung
von marktfähigen Risiken und nichtmarktfähigen
Risiken für Rechnung oder mit Garantie des Staates
mindestens getrennt verwalten und getrennt Rech
nung dafür legen, um zu zeigen, daß sie für die
Versicherung von marktfähigen Risiken keine staat
lichen Beihilfen erhalten . Die Rechnungslegung für

(20 ) Richtlinie 91 /674/EWG des Rates vom 19 . Dezember 1991
über den Jahresabschluß und den konsolidierten Abschluß
von Versicherungsunternehmen (ABl . L 374 vom 31 . 12 .
1994 , S. 7).
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die für Rechnung oder mit der Garantie des Staates
versichert werden, übernommen werden . Der Versi
cherer paßt seine Prämiensätze für die genannten
Risiken soweit wie möglich an die von privaten Ex
portkreditversicherern üblicherweise für die betref
fende Risikoart berechneten Sätze an .

Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen , die genannte
Ausweichklausel in Anspruch zu nehmen, teilen der
Kommission den Entwurf ihrer Entscheidung unver
züglich mit . Diese Mitteilung enthält einen Markt
bericht, in dem die NichtVerfügbarkeit der Risiko
deckung im privaten Versicherungsmarkt und somit
die Rechtfertigung für die Inanspruchnahme der
Ausweichklausel mit der Bestätigung durch zwei
große namhafte internationale Exportkreditversiche
rer sowie einen nationalen Kreditversicherer nach
gewiesen wird . Die Mitteilung enthält außerdem
eine Beschreibung der Bedingungen, die der staat
liche oder staatlich unterstützte Exportkreditversi
cherer auf die genannten Risiken anzuwenden ge
denkt.

Innerhalb von zwei Monaten nach Eingang einer
solchen Mitteilung prüft die Kommission, ob die In
anspruchnahme der Ausweichklausel den obenge
nannten Bedingungen entspricht und mit dem EG
Vertrag vereinbar ist .
Stellt die Kommission fest, daß die Bedingungen für
die Inanspruchnahme der Ausweichklausel erfüllt
sind, wird ihre Entscheidung über die Vereinbarkeit
auf zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Entscheidung
beschränkt, sofern sich die die Inanspruchnahme der
Ausweichklausel rechtfertigenden Marktbedingun
gen in dem genannten Zeitraum nicht ändern .

Außerdem kann die Kommission nach Beratung mit
den anderen Mitgliedstaaten die Bedingungen für
die Inanspruchnahme der Ausweichklausel ändern
und auch beschließen, diese auszusetzen oder durch
ein anderes geeignetes System zu ersetzen .

4.5 . Diese Mitteilung gilt ab dem 1 . Januar 1998 für fünf
Jahre .

Die Mitgliedstaaten werden gebeten, die Kommis
sion innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe
dieser Mitteilung davon zu unterrichten, ob sie ihre
Empfehlungen annehmen. Spätestens bis 1 . Januar
1999 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission mit,
welche Maßnahmen sie getroffen haben, um den
Anforderungen zu entsprechen . Sollte anhand dieser
Berichte oder auf andere Weise ersichtlich sein, daß
die in den Mitgliedstaaten geltenden Systeme wei
terhin staatliche Beihilfen beinhalten, prüft die
Kommission solche Beihilfen in Übereinstimmung
mit der obengenannten Politik auf der Grundlage
der Artikel 92 und 93 EG-Vertrag .

4.6 . In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und
sonstigen Betroffenen wird die Kommission die De
finition der marktfähigen Risiken und die Durch
führung der vorliegenden Mitteilung in regelmäßi
gen Abständen unter Berücksichtigung der Markt
entwicklungen und etwaigen Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft prüfen . Alle bei der Kommission in
Verbindung mit den genannten Überprüfungen von
den Mitgliedstaaten und Betroffenen eingehenden
Informationen werden allen sonstigen an der Über
prüfung Beteiligten mit der Erlaubnis des Datenlie
feranten zur Verfügung gestellt.

ANHANG

Verzeichnis der Länder mit marktfähigen Risiken

Europäische Union Länder, die Mitglieder der OECD sind und bei
denen von marktfähigen Risiken ausgegangen wird

Australien
Kanada
Island

Japan
Neuseeland

Norwegen
Schweiz

Belgien
Dänemark

Deutschland
Griechenland

Spanien
Frankreich
Irland
Italien

Luxemburg
Niederlande
Österreich
Portugal
Finnland
Schweden

Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten
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Verbindliche Zolltarifauskünfte

(97/C 281 /04)

Liste der Zollbehörden, die von den Mitgliedstaaten zur Entgegennahme eines Antrags auf
Erteilung einer verbindlichen Zolltarifauskunft oder zur Erteilung von verbindlichen Zolltarif
auskünften bestimmt worden sind (Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 Artikel 6 Absatz 5 ) (')

Mitgliedstaat Zollbehörde

ÖSTERREICH Bundesministerium für Finanzen
Abteilung III/7
Himmelpfortgasse 4-8
Postfach 2
A-1015 Wien

BELGIEN Zollbehörden, die zur Erteilung von ver
bindlichen Zolltarifauskünften bestimmt
worden sind

De Directeur-generaal der douane en
accijnzen
Dienst Tarief
Financietoren — bus 37
B- 10 1 0 Brussel

Monsieur le directeur général des
douanes et accises
Service du tarif
Tour des Finances — Boîte postale 37
B-1010 Bruxelles

Zollbehörden, die zur Entgegennahme
eines Antrags aufErteilung einer verbind
lichen Zolltarifauskunfi bestimmt worden
sind

De Directeur der douane en accijnzen
Kattendijkdok — Oostkaai 22
B-2000 Antwerpen

De Directeur der douane en accijnzen
Picardstraat 1-3
B- 12 1 0 Brussel

Monsieur Ie directeur des douanes et
accises
Rue Picard 1-3
B-1210 Bruxelles

De Directeur der douane en accijnzen
Ter Plaeten
Sint-Lievenslaan 27
B-9000 Gent

De Directeur der douane en accijnzen
Voorstraat 41-43-45
B-3500 Hasselt

Monsieur le directeur des douanes et
accises
Rue de Frangnée 40
B-4000 Liège
Monsieur le directeur des douanes et
accises
Chemin de l'Inquiétude
B-7000 Mons

Mitgliedstaat Zollbehörde

De Directeur-generaal der douane en
accijnzen
Dienst Tarief
Financietoren — bus 37
B-1010 Brussel

Monsieur Ie directeur général des
douanes et accises
Service du tarif
Tour des Finances — Boîte postale 37
B-1010 Bruxelles

DANEMARK Told- og Skatteregion Ballerup
Lautrupvang IA
DK-2750 Ballerup

Told- og Skatteregion Bornholm
Munch Petersenvej 8
DK-3700 Rønne

Told- og Skatteregion Esbjerg
Adgangsvejen 3
DK-6700 Esbjerg

Told- og Skatteregion Frederikshavn
Havnepladsen 9
DK-9900 Frederikshavn

Told- og Skatteregion Haderslev
Set. Severingade 2
DK-6100 Haderslev

Told- og Skatteregion Helsingør
Sundtoldvej 8A
DK-3000 Helsingør

Told- og Skatteregion Herning
Brændgårdvej 10
DK-7400 Herning

Told- og Skatteregion Hillerød
Gefionvej 6C
DK-3400 Hillerød

Told- og Skatteregion Holstebro
Brogårdsvej 1
DK-7500 Holstebro

Told- og Skatteregion Horsens
Løvenørnsgade 25
DK-8700 Horsens

Told- og Skatteregion Hvidovre
Stamholmen 147
DK-2650 Hvidovre
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Mitgliedstaat Zollbehörde

Told- og Skatteregion Viborg
Vestervangsvej 7
DK-8800 Viborg

Told- og Skatteregion Aalborg
Østerågade 29
DK-9000 Aalborg

Told- og Skatteregion Århus
Toldkammergade
DK-8000 Århus C

FINNLAND Zollbehörden, die zur Erteilung von ver
bindlichen Zolltarifauskünften bestimmt
worden sind

Tullihallitus
Tullitariffi ja markkinahäiriöt
Unioninkatu 12, PL 512
FIN-00100 Helsinki

Zollbehörden, die zur Entgegennahme
eines Antrags aufErteilung einer verbind
lichen Zolltarifauskunft bestimmt worden
sind

Tullihallitus
Tullitariffi ja markkinahäiriöt
Unioninkatu 12 , PL 512
FIN-00100 Helsinki

Mitgliedstaat Zollbehörde

DÄNEMARK Told- og Skatteregion Høje-Taastrup
(Fortsetzung) Helgeshøj Allé 9

DK-2630 Taastrup

Told- og Skatteregion Kalundborg
Banegårdspladsen 1
DK-4400 Kalundborg

Told- og Skatteregion Korsør
Storebælt Erhvervspark 3
DK-4220 Korsør

Told- og Skatteregion København 1 (City)
Strandgade 100
DK- 1 40 1 København K

Told- og Skatteregion København 2
(Nord) Hermodsgade 8
DK-2200 København N

Told- og Skatteregion København 3
(Nordvest) Finsenvej 15A
DK-2000 Frederiksberg

Told- og Skatteregion København 4 (Syd)
Snorresgade 15
DK-2300 København S

Told- og Skatteregion Køge
Gymnasievej
DK-4600 Køge

Told- og Skatteregion Maribo
Brovejen 15A
DK-4930 Maribo

Told- og Skatteregion Nærum
Rundforbivej 303
DK-2840 Nærum

Told- og Skatteregion Næstved
Vordingborgvej 68
DK-4700 Næstved

Told- og Skatteregion Odense
Lerchesgade 35
DK-5000 Odense C

Told- og Skatteregion Randers
Toldbodgade 3
DK-8900 Randers

Told- og Skatteregion Svendborg
Bryghusvej 30
DK-5700 Svendborg

Told- og Skatteregion Sønderborg
Hilmar Finsens Gade 18
DK-6400 Sønderborg

Told- og Skatteregion Thisted
Toldbodgade 8
DK-7700 Thisted

Told- og Skatteregion Vejle
Nordås 17
DK-7100 Vejle

Alle Zollstellen

FRANKREICH Alle Zollstellen

DEUTSCHLAND Oberfinanzdirektion Berlin
Zolltechnische Prüfungs- und
Lehranstalt
Lentzeallee 8—10
D- 14 195 Berlin
für Waren der Positionen 1101 bis 1104
und 2302 sowie der Kapitel 86 bis 92
und 94 bis 97 der Zollnomenklatur

Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main
Zolltechnische Prüfungs- und
Lehranstalt
Gutleutstraße 185
D-60327 Frankfurt am Main
für Waren der Kapitel 25 , 31 , 32 , 34
bis 37 (ohne Positionen 3505 und
3506), 41 bis 43 und 50 bis 70 der
Zollnomenklatur

Oberfinanzdirektion Hamburg
Zolltechnische Prüfungs- und
Lehranstalt
Baumacker 3
D-22523 Hamburg
Postfach 540969 (PLZ D-22509)
für Waren der Kapitel 2 , 3 , 5 , 9 bis 16
(ohne Positionen 1101 bis 1104), 18 ,
23 (ohne Position 2302), 24 und 27,
der Positionen 3505 und 3506 sowie
der Kapitel 38 bis 40 , 45 und 46 der
Zollnomenklatur
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Mitgliedstaat Zollbehörde

DEUTSCHLAND
(Fortsetzung)

Oberfinanzdirektion Köln
Zolltechnische Prüflings- und
Lehranstalt
Merianstraße 110
D-50765 Köln
Postfach 710 651 (PLZ D-50746)
für Waren der Kapitel 17 , 26, 28 bis 30,
33 , 47 bis 49, 71 bis 83 und 93 der
Zollnomenklatur

Oberfinanzdirektion München
Zolltechnische Prüfungs- und
Lehranstalt
Landsberger Straße 122
D-80339 München
für Waren der Kapitel 1 , 4 , 6 bis 8 ,
19 bis 22, 44, 84 und 85 der
Zollnomenklatur

GRIECHENLAND Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών
Φόρων Κατανάλωσης
Διεύθυνση δασμολογική (Δ. 17)
Τμήμα A (δασμολογικό) Ταχυδρομική
διεύθυνση : Καραγιώργη Σερβίας 10
GR-101 84 Αθήνα

IRLAND Tariff Classification Unit, Customs and
Excise Branch
Office of the Revenue Commissioners
Nenagh
IRL-Co. Tipperary

ITALIEN Alle Zollstellen

LUXEMBURG Direction des douanes
Boîte postale 26
L-2010 Luxembourg

NIEDERLANDE Belastingdienst/Douane
District Amsterdam
Postbus 80910
NL-1005 DA Amsterdam

Belastingdienst/Douane
District Arnhem
Postbus 9046
NL-6800 GJ Arnhem

Mitgliedstaat Zollbehörde

Belastingdienst/Douane
District Enschede
Postbus 464
NL-7500 AL Enschede

Belastingdienst/Douane
District Groningen
Postbus 380
NL-9700 AJ Groningen

Belastingdienst/Douane
District Heerlen
Postbus 2873
NL-6401 DJ Heerlen

Belastingdienst/Douane
District Hoofddorp
Postbus 678
NL-2130 AR Hoofddorp

Belastingdienst/Douane
District Roosendaal
Markt 17
NL-4701 PA Roosendaal

Belastingdienst/Douane
District Rotterdam
Postbus 1417
NL-3000 BK Rotterdam

Belastingdienst/Douane
District Venlo
Postbus 1916
NL-5900 BX Venlo

PORTUGAL Alle Zollstellen

SPANIEN Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales
Guzmán el Bueno 137
E-28071 Madrid

SCHWEDEN Generaltullstyrelsen
Box 2267
S- 1 03 17 Stockholm

VEREINIGTES
KÖNIGREICH

HM Customs and Excise
Tariff and Statistical Office
Portcullis House
27 Victoria Avenue
Southend-on-Sea
UK-Essex SS2 6AL
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zur Förderung der Harmonisierung auf
dem Gebiet der Sicherheit kerntechnischer Anlagen

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 211 vom 12. Juli 1997)

(97/C 281 /05 )

Seite 17, Nummer 7, Absatz 1 :

anstatt : „Anträge auf Finanzierung sind innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung im Amts
blatt einzureichen. Maßgeblich ist das Datum des Poststempels."

muß es heißen : „Anträge auf Finanzierung sind innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung im Amts
blatt einzureichen. Maßgeblich ist das Datum des Poststempels."
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